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Wir stellen für unsere Kunden zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein

 ●	 Produktionshelfer	(m/w/d)	im	Schichtbetrieb
	 ●	 Vertriebsassistent	(m/w/d)	in	Oberkochen
	 ●	 Finanzbuchhalter	(m/w/d)
	 ●	 CNC	Bediener	(m/w/d)	im	Zweischichtbetrieb

Top	bezahlte	Jobs	warten	auf	Dich…		>

Ferdinand-Porsche-Str.	4			 
73479	Ellwangen	(Jagst)		 
07961-968400	/	info@kirsch-personal.de										www.kirsch-personal.de	 Hotline / Whatsapp  0172-6306383

Komm ... doch einfach ... zu uns!
Schreinergeselle (m/w/d) und Montageschreiner (m/w/d)

Auszubildende (m/w/d) 2024 sowie 2025

Weitere Informationen gerne in einem
persönlichen Gespräch oder telefonisch

Schreinerei Schäble TEAM GmbH & Co.KG
Goldbergstraße 24, 73469 Goldburghausen
Tel. 0 90 81 / 75 73  www.schaeble-team.de

MELDEPFLICHT FÜR ARBEITGEBER 
Daten müssen bis 31. März 2024 an Arbeitsagentur gemeldet werden

AALEN (RED). Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber mit 
durchschnittlich mindestens 
20 Arbeitsplätzen sind gesetz-
lich verpflichtet, auf mindes-
tens fünf Prozent der Arbeits-
plätze schwerbehinderte 
Menschen zu beschäftigen. 
Diese Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber haben der Agen-
tur für Arbeit bis spätestens 
31. März 2024 ihre Beschäfti-
gungsdaten anzuzeigen. Die-
se Frist kann nicht verlängert 
werden. Am schnellsten und 
einfachsten geht es elektro-
nisch.

Kostenlose Software zur 
Meldung von Beschäftigten

Um die Anzeige zu erstellen, 
können Unternehmen sowie 
Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber die kostenfreie Software 
IW-Elan nutzen. Diese steht 
auf der Homepage www.
iw-elan.de unter der Rubrik 
„Software“ zur Verfügung 
oder kann als CD-ROM unter 
der Rubrik „Service“ bestellt 
werden. 

Seit dem Anzeigejahr 2021 
ist die elektronische Anzeige 
mit IW-Elan noch einfacher: 
Es ist keine Unterschrift und 
kein postalischer Versand 
der Anzeige mehr erforder-

lich. Kommen Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber ihrer 
Beschäftigungspflicht nicht 
nach, ist eine sogenannte 
Ausgleichsabgabe zu zahlen. 

Diese Abgabe wird auf 
Grundlage der jahresdurch-
schnittlichen Beschäfti-
gungsquote ermittelt. Ob 
eine Ausgleichsabgabe an 
das örtliche Integrationsamt 
gezahlt werden muss, kann 
ebenso über die Software 
berechnet werden.

Zur Information:

Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber, die der Beschäftigungs-
pflicht von schwerbehinder-
ten Menschen nicht nach-
kommen, müssen eine Aus-
gleichsabgabe zahlen. Diese 
Abgabe wird nicht pauschal 
erhoben, sondern ist gestaf-
felt.

Regelungen für kleinere Be-
triebe

Unternehmen mit weniger als 
40 Arbeitsplätzen müssen ei-
nen schwerbehinderten Men-
schen beschäftigen. Sie zah-
len je Monat 140 Euro, wenn 
sie diesen Pflichtplatz nicht 
besetzen. Unternehmen mit 
weniger als 60 Arbeitsplät-

zen im Jahresdurchschnitt 
müssen zwei Pflichtplätze be-
setzen. Sie zahlen 140 Euro, 
wenn sie weniger als diese 
beiden Pflichtplätze besetzen, 
und 245 Euro, wenn weniger 
als ein Pflichtplatz besetzt ist.

Die Mittel der Ausgleichsab-
gabe werden zur Förderung 
der Teilhabe von schwer-
behinderten Menschen ver-
wendet. Darunter zählt etwa 
die Einrichtung eines Arbeits-
platzes oder die Förderung 
eines schwerbehinderten 
Menschen mit einem Einglie-
derungszuschuss.

Ausblick:

Mit dem Gesetz zum inklu-
siven Arbeitsmarkt wird ab 
01.01.2024 die Ausgleichsab-
gabe durch die Einführung 
einer neuen Staffel erhöht. 
Sie betrifft diejenigen Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber, 
die keine schwerbehinderten 
Arbeitnehmerinnen oder Ar-
beitnehmer beschäftigen und 
kann je nach Betriebsgröße 
monatlich bis zu 720 Euro be-
tragen.

Da die Abrechnung immer im 
Folgejahr erfolgt, kommt der 
neue Staffelbetrag ab 2025 fi-
nanziell zum Tragen.


